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Bundesminister DrellI!« bea!\twortet Anfrage betreffend Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 

Anfra.gebantwer~ung 

Die Abg.K a n d u ts c h und Genossen haben in der letzten Nat'ional­

ratssitzul'lg in einer Anffage darauf hingewiesen, da.ss auf Grund einer vielfach 

geÜbten Kritik an der Geb~ des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds das Vertrauen'der 

Öffentlichkeit in die Fondsgewährung erschüttert werden könnte. Im Mittelpunkt 

der Kritik stünden-dab.i vor allem BehauptungenUber BOdenspekula.tionen, 

protektionistische Vergebung der Darlehen, Benachteiligung der Tellschäden zu­

gunsten total zerstörter Wohnhäuser Und die Institution des Generalbauunternehmers. 

Die Anfragesteller forderten den Bundesm~n1ster für Handel und Wiederaufbau auf, 

zu den Behauptungen Stellung zu nehmen und. für .den Fall, dass diese Klagen be ... 

gründet sein sollten, energische Massnahmen zu ergreifent'die geeignet Sind, 

das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fondsgewährung wiederherzustellen. 

Bundesminister für Handel und Wiederaufbau' Dr. I,l 1 1 g hat diese Anfrage 

nunmehr wie folgt beantwortet: 

Der Nationalrat hat durch Novellierung des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, 

BGln.Nr. 130/48 , duroh die Novelle vom 27.Mai 1952, BG:Bl.Nr.l06, Vorsorke dafür 

getroffen, dass Bdldenspeku1ationen bei Schaffung von Wohn't,togssigentttm im Zusammen­

hang mit dem Wohnhaus .. Wiederaufbeufonds verhindert werden. Nach § 31 Abs ll 2 des. 

Gesetzes kann Wohnungseigentum nur mit schriftlicher Zustimmung des Fonds be~ 

gründet werden, nach § 31 a. des Gesetzes darf das an einer mit Fondshilfe wiqder­

hergestellten Wohnung begründete Wohnungseigentum innerhalb von sechs Jahren nicht 

weiterveräussert wer.den, Vor Erteilung der Zustimmung zur Begründung von Wohnungs­

eigent~ über~eugt sich die Fondsverwa.ltung regelmässig, ob die Grundverkaufs­

}>reiseortsüb;tich und angemessen sind, und holt auch imZ.weifelsfa11 ein Gutachten 

des zuständigen Landeshauptma.nnes'ein. Nur wenn keine Bedenken gegen die Ange­

messenheit der Preise bestehen, wird die z~timinung zur Begründung von Wohnungs­

eigentum erteilt. Überdies wird j sder Fall der Schaffung von WOhnungseigentum 

in Wiederaufbauhäusern der Fondskommission zur Kenntnis gebraCht. 
Bei Ansuohen um Auf~e~ung des Veräusserungsverbotes während der sechs­

jährigen Frist vergewissert sich die Fondsverwaltung durch Einsicht in die Kauf­

verträge ebenfalls, dass keine 13odenspekultaion vorliegt. Andernfalls wird eine 

ausnahmsweise Zustimmung zur Wei terveräusserung nicht gegebeno 
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Die Vergebung der Fonds darlehen erfolgt auf Grund von Richtlinien, die 

das Blindesministerium 'fUr Handel und Wiederaufbau nach Ai'1hörungder Kommission 

für den Wohnhaus-Wiederaufbau und der Landesregierungen gemäss § 18 Abs.2 

des Wohnhaus-Wiedera,uftaUgesetzes erlassen und in einem Th1rchführungs'erlass 

allen Landesregierungen, Ingenieurkammern usw. zur Kenntnis gebracht hat. 

Diese Richtlinien wurden auch in der amtlichen ''Wiener Zeitung" ver(\ffentlicht. 

~ie Richtlinien sehen eine Vergabe der Fondsdarlehen nach einem Sohlüssel auf 

die einzelnen Bundesländer vor, wonaoh innerhalb der einzelnen Bundesländer 

nach dem Grundsatz vorzUgehen ist. dass mit dem geririe"sten Aufwand der gr~:sst-, 
, mi;gliohe wohnUll8spolitische Erfolg ,erzielt wird. Die Riohtlinien sehen auoh vor, 

dass das Einreichungsdatum gebührend berücksiohtigtwlrd, falls die Fondsan­

suchen bewilligungsreif sind~ Die mit der Handhabung des Wohnhaus-Wiederaufbau-
\ 

gesetzes betr~uten Behörden und Dienststellen sind an diese Richtlinien gebunden. 
I 

Von einer protektionistischen Vergebung der Darlehen kann also keine Rede sein. 

Es trifft und'traf nioht zu, dass die Teilschäden zugunaten totalzer­

s~rter Wohnhäuser benachteiligt wurden. Um Teilsohäden, die schon in der Ver­

gangenheit im Sinne der erwähnten Richtlinien eine Bevorzugung genossen, einer 

noch rascheren Erled~ zuzuführen, wurde bekanntlich im Jahre 1954 eine 

Wohnhaus-Wiederaufbau-Anleihe in Höhe von 400 Millionen Schilling aUfgelegt, der 

die Auflage einer zweiten Tranohe in gleioher Hi5he im heurigen Jahr f'olgen soll., 

Diese ~usanunen 800 Millionen Schilling sind ausschliesslich für die Behebung 

von Teilschäden bestimmt. 

Den Darlehenswerbern steht es frei, ~ich eines Generalunternehmers oder 

eines freischaffenden Arohitekten zu bedieneno !n be~den Fällen erfolgt die 

Darlehensgewährung auf Grund von durch die Fondsverwaltung überprüf ton Elnheits­

preisen. Diese. Einheitspreise dienen als Grundlage für die BauausführungQ 

Die Naohweise über die Bauleistungen haben die Unternehmer den BauhE:1rren zu 

erbringen. Der Bauherr kann auf Grund der Leistungsrechnungen je nach Baufort­

sohritt sodann das Fonds darlehen 'in Teilbeträgen bei der Fondsverwaltung abbe-
, 

rufen. Die Fondsverwaltung steht in keinem Rechtsverhältnis mit den Bauunterneh-

mern und deren Subunternehmern, sondern nur in einem Reehtsverhältnis mit 4em 

Darlehensnehmer. Die Auftragserteilung an Bauunternehmer für Wiederaufbauvorhaben 

iet nicht Sache des Ministeriums oder des Fonds, sondern auss{1hliesslich Sache 

der Darlehensnehmera 
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Wenn der Foadsverwaltung Ubertretungen der Beatitnmungen des Wohnhaus­

Wiederaufbaugesetzes, wie etwa rechtswidrige Entziehungen von Geldheträgen, 

zur Kenntnis gebracht wurden, hat sie regelmässig unverzüglich gemäss § 24 

bzw.25 des WohnhaU8~Wiederaufba~esetzes von solchen Vorgängen die zuständige 

BezirksverwaltungsbehBrde bzw. die Staatsanwaltsohaft verständigt, damit diese 

BehBrden das Strafverfahren einleiten können~ 

Zu dem letzten Punkt der Anfra.ge bemerke ich, dass es mir nicht not­

wendig erscheint, da.s Vertrauen in die Fondsgebarung wiederh~rzustellent 

da. dieses Vertrau!:m niemals ei'schüttert war" sondern sioh gerade =tIlei der 

50-prozentigen tlberzeichnung der Wohnhaus-Wiederaufbau~Anleihe durch das 
Publikum innerhalb von zwei Stunden demonstrativ dokumentiert hato 

Da nach vorliegenden Darlegungen sich die erhobenen Klggen als unbegründet 

erweisen, besteht kein Anlass zur Ergreifung von neuen Massnahmenc 

- .- ..... ..,. 
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